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§ 355 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Sachverständige können aus denselben Gründen abgelehnt werden, welche zur Ablehnung eines Richters

berechtigen; jedoch kann die Ablehnung nicht darauf gegründet werden, dass der Sachverständige früher in

derselben Rechtssache als Zeuge vernommen wurde.

2. (2)Die Ablehnungserklärung ist bei dem Processgerichte, wenn aber die Auswahl der Sachverständigen dem

beauftragten oder ersuchten Richter überlassen wurde, bei diesem vor dem Beginne der Beweisaufnahme, und

bei schriftlicher Begutachtung vor erfolgter Einreichung des Gutachtens mittels Schriftsatz oder mündlich

anzubringen. Später kann eine Ablehnung nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, dass sie den

Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unübersteiglichen Hindernisses nicht rechtzeitig

geltend machen konnte.

3. (3)Ist im Falle einer solchen nachträglichen Ablehnung die durch einen beauftragten oder ersuchten Richter

vorzunehmende Beweisaufnahme schon beendet, so kann die Ablehnung nur bei dem Processgerichte

vorgebracht werden.
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